
FAGDV: § 2 Gebiets- und Bestandsänderungen

§ 2  Gebiets- und Bestandsänderungen 
 
1Gebiets- und Bestandsänderungen werden, soweit sie nicht zu Beginn eines Jahres in Kraft treten, für den 
Finanzausgleich erst vom nächsten Jahr an wirksam. 2Soweit eine Gebiets- und Bestandsänderung nicht 
mehr für das nächste Jahr berücksichtigt werden kann, wird der Ausgleich im übernächsten Jahr 
vorgenommen.


